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Embryonen, Menschen un die Stammzellforschung
Plädoyer für ine differenzierte Identitätsthese in der Statusfirage

VON FRANZ-]OSEF BORMANN

Dıie rage ach dem moralischen Status menschlicher Embryonen, die
schon se1lit längerem ganz oben auf der Agenda medizinethischer Streitthe-
INe  - steht, hat durch die rasante Entwicklung der biologisch-medizinischen
Grundlagenforschung auf dem Feld der Humangenetik un: der Zellbiolo-
z1€ iın Jüngster eıt och zusätzlich Briısanz Wiährend die Dıs-
kussıon der vergangelnNecn Jahre jedoch VOT allem aus reproduktionsmediz1-
nıscher Perspektive geführt wurde, primär den Embryo ın DIVO 1mM Blick
hatte un die Problemkomplexe der künstlichen Befruchtung und des
Schwangerschaftsabbruchs zentrıiert war , haben sowohl Ertfolge der
embryonalen Stammzellforschung‘ w1e auch dıe Weiterentwicklung der
Klonierungstechnik ” dazu geführt, dafß iınsbesondere der extrakorporale
Embryo un! se1ın therapeutisches Potential Zr Überwindung sıch VvVel!-

schärtender nNgpasse 1mM Bereich der Gewebetransplantatiıon ımmer stärker
1n den Vordergrund der Betrachtung 1St uch WenNnn neuartıge
naturwissenschaftliche Erkenntnisse un:! Verftahrensweisen zwangsläufig

1 Vgl Bondeson et al. (e5‚ Abortion an the Status of the etus Philosophy and Me-
dicıne 1 9 Dordrecht 1984;A Sass, Extrakorporale Fertilisation und dl€ ethische Diskussion

den frühen Embryo, 1: AÄArzt un:! Christ 3() (1984) 166-—1 FE Daunstan/M. Seller (eds.),
The Status of the Human Embryo, London 1988; Hofmann-Baruch et al., Embryos, Fthics and
Women’s Rıghts. Exploring the New Reproductive Technologies, New 'ork 1988; Breuer, Per-
SOM VO: Anfang an” Der Mensch Aus der Retorte un! die rage ach dem Beginn des menschlichen
Lebens, Paderborn 1995: F-M. Engels, er moralische Status VO' Embryonen und Feten-For-
schung, Diagnose, Schwangerschaftsabbruch, 1n: Düwell/D. Mieth (Hg.),;, Ethik iın der Human-
genetik, Tübingen 1998, 27/1-—-301; Junker-Kenny, Der moralısche Status des Embryos 1m
ontext der Reproduktionsmedizın, 1n: Düwell/D. Mieth (Hg.), Ethik iın der Humangenetik,
Tübingen 1998, 302—324; Kaminsky, Embryonen, Fthik und Verantwortung, Tübingen 1998

Vgl Thomson et al., Embryonic stem cells derived trom human blastocysts, 1N} Scıence
282 (1998) 145—-14/; Schamblott el E Derivatıon of pluripotent stem cells trom cultured
human primordial SCIIM cells, 1N: Proceedings of the National Academy otf Scıence USA 95 (1998)
13726—-13731; Itskovitz-Eldor et al., Dıifferentiation ot human embryonic stem cells into
broid bodies comprisıing the three embryonic SCIIN layers, 1: Molecular Medicine (2000) 88—95;

Schuldiner el al., Eftects of eight growth tactors the differentiation of cells deriıved ftrom
human embryonic stem cells, 1n: Proceedings of the National Academy of Scıence USA 97 2000),
11307—-11512; Schamblott/]J. Axelman/]J. Littlefield el A Human embryonic BCIIN cell
derivatıves CXPTICSS broad of developmentally dıstinct arkers anı proliferate extensively
1n vitro, 1: Proceedings of the Natıonal Academy of Scıence USA 98 (2001) 1131 18

Vgl Wıilmut et al., Viable offspring derived from tetal and adult mammalıan cells, 1: Na-
ture 385 1997 810—813; sSOWI1e Amut el al., Clonally derived human embryoniıc stiem cells
maıntaın plurıpotency anı proliferative potential for prolonged peri0ds ot culture, 11 Develop-
mMent Biology RS (2000) PT A

Vgl Gearhart, Potential of tem ell Research tor Tıssue and UOrgan Generatıon, 1n
Statusseminar des BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung) „Die Verwendung
humaner Stammzellen 1n der Medizin un! renzen“ VO März 2000; SOWIl1e Y Engels/

Badura-Lotte/S. Schicktanz (Hg.), Neue Perspektiven der Transplantationsmedizin 1m inter-
diszıplınären Dıalog, Baden-Baden 2000
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bishe% unbekannte moralische Probleme aufwerfen, heißt das och lange
nıcht, da{f d1e bisherige Status-Diskussion ergebnislos verlaufen oder für die
Bewältigung der Herausforderungen ohne Bedeutung ware. (3anz 1mM
Gegenteıl scheint mI1r ıne wenıgstens dreitache Einsicht der zurückliegen-
den Debatte auch für den aktuellen Diskurs unhintergehbar. Erstens 1st 1m
Laufe der etzten Jahre ımmer deutlicher geworden, da{fß sıch die Statusirage
weder verdrängen och durch strategische Begriffspolitik, w1e€e z.B die
ede VO Prae-Embryo’”, Pro-Embryo®, potentiellem Menschsein/ un!
ähnlichem, beantworten Afßt Solche gezielten Neologismen siınd ebenso
w1e€e die bewußt unbestimmt bleibenden Ausdrücke ‚menschliche Zellen‘®,
Conceptus oder Keimling VO vornhereın auft eıne Degradierung menschlıi-
cher Embryonen und damıt auf eine semantische Vorentscheidung der Sta-
tusfrage ausgerichtet ”. Demgegenüber ame aber gerade darauf d die
biologischen Mindestvoraussetzungen des notorisch mehrdeutigen
Embryo-Begriffs 10 klären 11 un! damıt einen wichtigen Beıtrag ZUr Yar-

Unter ‚Prae-Embryo'‘ wird gewöhnlich die Entwicklungsperiode VO: der Fertilisation bis ZU!T

Entstehung des Primitivstreifens verstanden. Vgl Hinrichsen (Hg.), Humanembryologie,
Berlin 1990 Grobstein, Scıence and the Unborn. Choosing Human Futures, New '"ork 1988
Dıie dieser Begriffsbildung zugrundeliegende Annahme, bıs ZU irreversiblen Begınn der Zelldit-
ferenzierung liege eın integrierter menschlicher Organısmus VOIL, übersieht Johnson zufolge
jedoch, „dafß bereıts dl€ Blastomeren qualitativ ditterenziıerte und geordnete Teile eınes Ganzen
darstellen, die 1n wechselseıtiger Kooperatıon stehen“ un! daher eher ‚Organen' vergleichbar
sınd, „die durch Posıtion und cytoplasmatisches Material ditferenziert un! strukturiert sind“
(S. Bosshard/G. Höver/R. Schulte/H. Waldenfels, Menschenwürde und Lebensschutz: heo-
logische Aspekte, 1nN: ager (Hg.), Begınn, Personalıtät und Würde des Menschen, Freiburg 1m
Breisgau 1998, 313). Zur kritischen Diskussion des Begriffs vgl auch McCormaick, Who
What 15 the Preembryo?, in: Kennedy Instiıtute of Fthics Journal ED 1—15; M. Johnson: De-
layed hominızatıon: reflections SOMMeEe recent catholıic claims tor delayed hominızatıon, IS 56

(1995) 743—763; Jones/B. Telfer, Betore w as5 Embryo, W as Pre-Embryo: Or i
1: Bioethics (1995) 32—49; SOW1e ager, Embryo-Mensch-Person: Zur rage ach dem Be-

ginn personalen Lebens, In Beckmann (Hg.), Fragen und Probleme eıiıner medizinischen
Ethik, Berlin/New ork 1996, 254—278

Vgl Ford, When did begin? Conception of the human indıvidual 1n hıstory, philoso-
phy aM sCI1eENCE, Cambridge/New 'ork 1988, 182

Vgl Sınger, Praktische Ethik, Stuttgart 1994 (2 Aufl.), 203; sSOWw1e Harrıs, The Value ot
Life, London 1985, E

Vgl Warnock, Haben menschliche Zellen Rechte?, 1: Leıst (Hg.), Um Leben un! Tod,
Frankfurt Maın 1990, 215—-234

Vgl Eser, Begınn des menschlichen Lebens: Rechtsvergleichende Aspekte ZU Status des
Embryos, 1n Medizinische Forschung (1990) 1294

10 F Engels hat die wichtigsten Verwendungsweıisen des Begriffs w1e tolgt ZUSAMINCHSC-
tafßt: „Miıt Embryo annn also persiens bereits die befruchtete Fizelle und jede einzelne totıpotente
Zelle des trühen Entwicklungsstadıums gemeınt se1n, zweıtens der Embryoblast als eın bestimm-
ter 'eıl der Keimanlage und drıttens die aus dieser Anlage hervorgehende, individuelle Gestalt blS
AA Abschlufß der Organentwicklung Begınn des dritten Monats.“ (Der moraliısche Status VO!  -

Embryonen un! Feten, 279) Ich verwende den Begriff nachfolgend 1m Zzuerst geNANNTLEN Sınn, da
dieser Sprachgebrauch nıcht zuletzt durch das deutsche Embryonenschutzgesetz $ VO: 1990
weıte Verbreitung gefunden hat.

Da sıch der auf natürliche Weıse, durch GametenverschmelzungeEmbryo ın
2U0 neben seiınem Entwicklungspotential auch durch den Besıitz eines durch Neukombinatıon
elterlicher Erbanlagen entstandenen individuellen (Genoms SOWIl1e seınen spezifischen Autent-
haltsraum auszeıichnet, stellt sıch die Frage, welche dieser Kennzeichen einzeln der
fehlen dürfen, eıner Entität ın ıtro den Status des Embryos absprechen können.
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beitung einer möglıchst wertfreien naturwissenschaftlichen Beschreibungs-
sprache leisten, die dann als Anknüpfungspunkt für die ethische Analyse
dienen könnte. /Zweıtens hat dıe bisherige Debatte eiıner Präzısıerung der
Problemstellung un! eıner klareren Profilierung der Diskussionsland-
schaft geführt. Im Zentrum der Auseinandersetzung stehen zunehmend die
frühesten Entwicklungsphasen des Menschen un! damıt die rage, welches
Handeln dem Embryo 1mM pränıdatıven Stadıum, insbesondere dem Embryo
ın EtEro gegenüber erantwortet werden ann. Jenseıts offenkundiger un!
selten ve Extremposıtionen, die dem Embryo entweder generell
jeden intrinsıschen Wert und damıit jede besondere Schutzwürdigkeit
absprechen *, oder aber ıne unterschiedslose Gleichbehandlung VO

Embryonen und geborenen menschlichen Individuen ordern, konzentriert
sıch die Kontroverse ımmer stärker auf die rage ach dem konkreten
Umfang des moralısch gebotenen Schutzes menschlicher Embryonen.
Während Anhänger eınes gradualistischen Lebensschutzkonzeptes das
jeweıilıge Schutznıveau menschlichen Lebens VO  a seınem biologischen Ent-
wicklungs- bzw. Reifegrad abhängıg machen un eiınen remdnütz1ı-
gCH Verbrauch menschlicher Embryonen für hochrangıge Forschungsziele
un estimmten Bedingungen für gerechtfertigt erachten, bestehen Kriuti-
ker eines solchen Modells W1e€e z.B das katholische Lehramt darauf, dafß
menschliche Embryonen VO Begınn ihrer Exıstenz den Schutzbe-
reich eines kategorischen Tötungsverbotes tallen. Drıittens hat die zurück-
liegende Diskussion geze1gt, w1e€e notwendig 1St; die moralische klar VO

der rechtlichen Perspektive unterscheiden. Da SCNAUSO unmöglich 1St,
moralische Probleme auf rein juristischem Wege lösen w1e umgekehrt,
orıgınär rechtliche Fragestellungen durch ethische Erwaägungen nL-

scheiden, kommt ganz entscheidend darauft d die methodische!® un:
begriffliche *“ Eigenständigkeıt VO  - Recht und Moral respektieren ””.

12 Vgl Sınger, Praktische Ethik, 196f.
13 Sowohl der philosophischen und theologischen Moraltheorie als auch dem Recht stehen

ganz unterschiedliche Argumentationsformen un! Begründungsstrategien ZUuUr Verfügung. Vgl
Schüller, Dıie Begründung sıttlicher Urteile. Iypen ethischer Argumentatıon 1n der Moraltheo-

logie, Düsseldortf 1980; Käuflein, Deontologische der teleologısche Begründung sıttlıcher
Normen?, St. Ottilien 1995; Kaufmann/W. Hassemer (Hg.), Einführung 1n die Rechtsphiloso-
phie und Rechtstheorie der Gegenwart, Heidelberg 1989 CS Aufl.); sSOWI1e Alexy, Theorie der
juristischen Argumentatıion, Frankturt Maın 1983

14 Insbesondere hinsiıchtlich des Begriffs der ‚Menschenwürde‘ scheint besonders wichtig,
die philosophisch-ethische VO: der verfassungsrechtlichen Verwendungsweise unterscheıiden.
Obwohl unbestreitbar ISt, da{fß auch dem verfassungsrechtlichen Begriff der Menschenwürde eıne
moralische Intuition zugrundeliegt, die nachhaltig VO: der aufklärerischen, insbesondere antı-
schen Ethik un!| Anthropologie beeinflufßt 1st (vgl. azu Graf Vitzthum, Dıiıe Menschenwürde
als Verfassungsbegritff, 1nN: Juristen Zeıiıtung 40 (1985) 201—-209; Heuermann, Argumentatıons-
schwierigkeiten mıiıt der Menschenwürdegarantıe, 1N: Neue Juristische Wochenschritt 46 [1996]
3063 f Weiß, Mensch eın „hochgradig unbestimmter Ausdruck?“, 1N: Neue Juristische Wo-
chenschritt 46 11996];, 30641.), aäßt S1C. der moralphilosophische Gedanke der besonderen
Schutzwürdigkeıit menschlichen Lebens juristisch auf durchaus verschiedenen Wegen etwa ber
die subjektive der objektive Dımension der Grundrechte) ZUur Geltung bringen. Daher 1st auch
die aktuelle rechtsdogmaltısche Dıskussion die bıslang mehrbeir.lich bejahte subjektive
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Die folgenden Überlegungen versuchen, diese dreitache Einsicht der
bisherigen Debatte anzuknüpfen. Da die Bestimmung des moraliıschen Sta-
LUS menschlicher Embryonen grundlegende Fragen unseres praktischen
Selbstverständnisses aufwirtft, deren Beantwortung WIr angesichts der
santen technıischen Entwicklung auch gesamtgesellschaftlich nıcht länger
ausweichen können, sınd die notwendıgerweıse auch öffentlich füh-
rende ethische Diskussion besondere Anforderungen stellen. *® nstrıt-
t1g 1Sst, da{ß sıch die verschiedenen Argumente VOT keinem anderen orum als
dem der natürlichen praktischen Vernunft des Menschen mussen auswelsen
können, doch gehen die Meınungen ber die CHNAUC Reichweıite eben dieser
Vernuntt welıt auseinander. 17 Zu urz greifen all jene ethischen enk-

Grundrechtsträgerschaft des Embryos aus ethischer Sıcht lange unbedenklich, wI1e klar ZWI1-
schen dem rein formalen bzw. argumentationstechnischen Problem (sc ‘9 ob der Embryo als
Rechtssubjekt vorzustellen 1sSt und daher 1n den Genufßß der verfassungsrechtlichen Menschen-
würdegarantıe gelangt der nıcht) und der inhaltlichen rage SC6 ob der Staat einem wirksa-
InNeN Schutz des Lebens menschlicher Embryonen verpflichtet 1st der nıcht) unterschieden wird,
die Rechtsdogmatik also nıcht rechtspolitisch ZUT weıteren Aushöhlung eınes wirksamen Lebens-
schutzes mißbraucht wird (vgl. azu Starck, Menschenwürde als Verfassungsgarantıe 1mM
dernen Staat, 1n Juristen Zeıtung 216 (1981) 457—464; Geddert-Steinacher, Menschenwürde als
Verfassungsbegriff. Aspekte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes Art. Abs.
Grundgesetz, Tübingen 1990; sSOWwı1e Enders, Dıie Menschenwürde 1ın der Verfassungsordnung:
Zur Dogmatık des Art. Tübingen Es dürtte jedoch eın Zufall se1ın, dafß VOL allem
jene utoren eıne subjektive Grundrechtsträgerschaft des Embryos verneınen, die einem

Schutz menschlicher Embryonen ohnehin eın Interesse haben. Vgl Frommel, Status
des Embryos: Juristische Aspekte, 1n Fortpflanzungsmedizın ın Deutschland, Baden-Baden
2001, 6/—/95; sowıe /. sen. Der „verfassungsrechtlıche Status“ des Embryos 1n vItro, 1nN: Juristen
Zeıtung 56 (2001) 989996

15 Das gebietet schon dıie unterschiedliche Funktion, die Recht und Moral bzw. Rechtswissen-
schaft und Moraltheorie 1n der Gesellschatt ertfüllen haben. Während sıch das Recht primär
der sozıialen Geltung VO)! Normen und Regeln orlentiert, geht 65 der philosophisch-theologischen
FEthik VOT allem die Begründung der normatıven Geltung handlungsleitender Standards.
Wenn Eser daher erklärt, 605 gehe „darum, das Problem des Embryoschutzes niıcht autf eıne
bloße Interpretation [SC. der Verfassung] verkürzen, sondern als eiıne rechtspolitisch verant-

wortende Dezıisiıon begreifen“ (Begınn des menschlichen Lebens, 122} annn 1St 1€es Au Jur1-
stischer Perspektive durchaus konsequent. Tatsächlich siınd WIr durch dl€ rasante Entwicklung
der sogenannten Lebenswissenschaften derzeit als Gesellschaft VOI die historisch bedeutsame
rage gestellt, ob WIr ach der schrittweısen UÜberwindung ethnischer, rassıstischer un!| sex1st1-
scher Diskriminierungen NU}  } auch den och nıcht geborenen Menschen mıt Hılte dafür gee1gne-
ter positivrechtlicher Bestimmungen 1n den Schutzbereich der Menschenrechte autnehmen
wollen der nıcht. Aus ethischer Sıcht ann dagegen VO:  - eıner ‚Dezısıon" keine ede se1n. Dıie
normatıve Geltung grundlegender moralischer Forderungen beruht nıcht auf einer gesellschaftlı-
chen ‚Entscheidung‘, sondern auf ıhrer rationalen Begründetheıt. 7 war bedürfen auch die aller
staatlıchen Gewalt vorausliegenden elementaren Rechte des Menschen och einmal des Schutzes
durch die staatlıche Gewalt, doch werden s1e dem Einzelnen nıcht VO:  - der Gesellschaft ‚verlie-
en‘, sondern lıegen aller posıtıven Gesetzgebung VOTaUuUsSs und sınd daher auch VO' Gesetzgeber
‚anzuerkennen‘. Zur Relevanz dieser naturrechtlichen Denkfigur für das Selbstverständnıis katho-
ıscher Moraltheologie vgl Schockenhoff, Naturrecht un!t| Menschenwürde, Maınz 199%6; soOwl1e
E- Bormann, Natur als orızont sittlicher Praxıs. Zur handlungstheoretischen Interpretation
der Lehre VO:! natürliıchen Sıttengesetz beı Thomas VO: Aquın, Stuttgart 1959: bes. 275296

16 Vgl Rawls, Political Liberalısm, New 'ork 1993; €eTS., The Idea ot Public Reason evisıt-
ed, 1: University of Chicago Law Review 64 (1997) 765-850/; SOWl1e Wıingert/K. Günther, Dıe
Offentlichkeit der Vernunft und dıe Vernuntt der Offentlichkeit, Frankturt Maın 2001

1/ Zur außerst ausgedehnten gegenwärtigen Diskussion den Vernunft-Begriff vgl K
Apel/M. Kettner, Dıiıe eıne Vernuntft und dıe vielen Rationalıtäten, Franktfurt Maın 1996; SOWIl1e
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ansatze, die den Geltungsbereich der praktischen Vernunft entweder VO

vornhereıin relativistisch bzw. dezisionistisch !® beschränken oder
der Universalıität ıhrer Urteile testgehalten wırd rein formal-prozedurali-
stisch verkürzen. So unverzichtbar klare Regelungsverfahren z Erhöhung
der Rechtssicherheıit se1n mogen, wenıg annn die Ethik ıhre normatıven
Geltungsansprüche auf eine bloße Verfahrensoptimierung zurücknehmen.
Wl die Moraltheorie nıcht Getahr laufen, sıch iın kurzatmıger Konfliktmo-
deratıon oder allzu vordergründiger Kompromifsbildung erschöpfen‘””,
dann wırd s1e sıch emühen mussen, durch konsequente Analyse unNnseTrTer

‚wohlerwogenen Moralurteıile‘ jene obersten iınhaltlıchen Moralprinzıpien
ireizulegen, die nıcht 1L1UT das selbstverständliche Fundament LWLISCTIET bishe-
rıgen alltäglichen moralıschen Urteilspraxıs bilden, sondern sıch auch bei
der Bewältigung moralischer Herausforderungen bewähren VCOTI-

mogenZ
Was 1st ın diesem Zusammenhang VO der theologischen Ethik CI W:

ten”? Die katholische Moraltheologie vertritt bekanntlich einen kognitiven
Standpunkt in der normatıven Ethik, S1e propagıert keineswegs eın —

lig1ös-weltanschauliches Sonderethos, sondern hat sıch iın Treue iıhrer —-

turrechtlichen Tradıtion auch 1m Bereich der Bioethik 111e rati1o0-
ale Argumentatıion bemüht, dle auf besondere relıg1öse Prämissen verzich-
tet un: daher den Anspruch erhebt, auch für Nıcht- oder Andersgläubige
plausibel un! verständlich se1n. In diesem Sınne werde ich nachfolgend
die These vertreten, da{fß weder eıne unterschiedslose Gleichbehandlung VO  e

Embryonen un! geborenen menschlichen Individuen einer undıtteren-
zıierten Identitätsthese och ıhre völlıge Ungleichbehandlung 1.5 eıner Sia-
dualistischen Ditfferenzthese plausıbel erscheınt. Eın moralisch qualifizier-
ter Umgang mıiıt menschlichen Embryonen 1St m. E 1Ur dann möglıch,

Welsch, Vernuntt. Dıie zeitgenössische Vernunttkritik un! das Konzept der transversalen Ver-
nunft, Franktfurt Maın 1996

18 Die Vorstellung, kontroverse ethische Posıtionen beruhten letztlich aut disparaten Wertent-
scheidungen der ‚ıdeengeleiteten‘ Begründungsstrategien, die nıcht och einmal VO: eiınem über-
geordneten Standpunkt AUS auf ıhre Plausıibilität überprüft werden könnten, da{fß die ede VO']  —
der „einen Wahrheit“ durch die Anerkennung „unterschiedlicher Wahrheiten“ se1
(vgl. Maıo, Welchen Respekt schulden WIır dem Embryo 11 Deutsche Medizinische Wochen-
schrift 127 163), läuft letztlich auf einen moraltheoretischen Nonkognitivismus hinaus, der
einen eklatanten Bruch mıt dem Hauptstrom abendländischer Ethik darstellt.

19 Eın ernüchterndes Beispiel olcher philosophischer Selbstentäufßerung indet sıch beı
Bayertz, Dreı Thesen ZU moralıschen Status menschlicher Embryonen INn vıtro, 1n Fortpflan-

zungsmedizın 1n Deutschland, Baden-Baden 2001, 81—84
20 Zur philosophischen Explikation olcher Prinzıpien vgl Rawls, Outline of Decısıon

Procedure tor Ethics, 1N: PhRev 60 (1951) DESTOL
In diesem Sınne heißt 65 1m „Gemeinsame(n) Hırtenwort der deutschen Bischöte ZUrTr eth1-

schen Beurteilung der Abtreibung ‚Menschenwürde und Menschenrechte VO: allem Anfang an
ganz selbstverständlich: 99.  1€ Kırche drängt der Gesellschaft daher keine Nur aus dem Glauben
begründbare Sondermeinung auf, WE S1E tür das Lebensrecht ungeborener Kinder eintritt. Sıe
verteidigt nıcht 1Ur ihre eigene, 11UI für S1e gültige Moralauffassung, sondern eın grundlegendes
enschenrecht und eın Grundprinzip des demokratischen Rechtsstaates, welches .rund-
ZESECLIZ 1m Grundrecht autf Leben unı körperliche Unversehrtheit Z Geltung bringt“ (6)
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wenNnn iınnerhalb des vielschichtigen Begriffs des ‚Lebensschutzes‘ die negatı-
VvVen Unterlassungs- un: die posıtıven Hilfspflichten klar voneinander
terschieden werden. Zur Entfaltung dieser Posıtion soll zunächst die —

thropologische un! dann die moralische Grundintuition rekonstrulert
werden, auf der die moraltheologische Sichtweise menschlicher Embryonen
basıert. Fın abschließender drıtter Argumentationsschritt 1st einıgen kon-
kreten Schlufßfolgerungen gewidmet, die sıch Aaus diesen asalen FEinsichten
ergeben.

Die anthropologische Grundintuition der Einheit
menschlichen Lebens

Schlechthin grundlegend für praktisches Selbstverständnıis als in
Raum un: eıt ebende un handelnde Menschen 1St die Vorstellung VO

der FEinheit un intrinsıschen Werthatftigkeit Nserer Fxıstenz. In diesem
Sınne hat Dworkin Recht darauf hingewiesen, fast jeder bejahe „Aau>s
drücklich oder INtTU1LtLV den Gedanken, dafß menschliches Leben eiınen Wert

sıch hat, der ganz unabhängıg 1st VO  - dessen persönlichem Wert für
iırgend jemanden“ 2 Dıie Bedeutung dieser Beobachtung für ISThema-
tik lıegt 1in Folgendem. Zunächst einmal gilt in rein methodischer Hınsıcht,
da{fß sıch der moralische Status „des Embryo zumal 1ın seinen ftrühen Sta-
dien un:! 1n vitroEMBRYONEN  wenn innerhalb des vielschichtigen Begriffs des ‚Lebensschutzes“‘ die negati-  ven Unterlassungs- und die positiven Hilfspflichten klar voneinander un-  terschieden werden. Zur Entfaltung dieser Position soll zunächst die an-  thropologische und dann die moralische Grundintuition rekonstruiert  werden, auf der die moraltheologische Sichtweise menschlicher Embryonen  basiert. Ein abschließender dritter Argumentationsschritt ist einigen kon-  kreten Schlußfolgerungen gewidmet, die sich aus diesen basalen Einsichten  ergeben.  1. Die anthropologische Grundintuition der Einheit  menschlichen Lebens  Schlechthin grundlegend für unser praktisches Selbstverständnis als in  Raum und Zeit lebende und handelnde Menschen ist die Vorstellung von  der Einheit und intrinsischen Werthaftigkeit unserer Existenz. In diesem  Sinne hat R. Dworkin zu Recht darauf hingewiesen, fast jeder bejahe „aus-  drücklich oder intuitiv den Gedanken, daß menschliches Leben einen Wert  an sich hat, der ganz unabhängig ist von dessen persönlichem Wert für  irgend jemanden“ ?, Die Bedeutung dieser Beobachtung für unsere Thema-  tik liegt in Folgendem. Zunächst einmal gilt in rein methodischer Hinsicht,  daß sich der moralische Status „des Embryo — zumal in seinen frühen Sta-  dien und in vitro — ... nicht von selbst“ versteht, sondern ausgehend von  jenem Status zu bestimmen ist, „den wir dem Menschen generell zuschrei-  ben“?, Die spezifische Seinsweise des bereits geborenen und damit unserer  Anschauung zugänglichen Menschen bildet den Ausgangspunkt und her-  meneutischen Schlüssel zur Statusbestimmung menschlicher Embryonen.  Darüber hinaus ist auch in sprachlicher Hinsicht bemerkenswert, daß in  Dworkins Formulierung des uns alle verbindenden „gemeinsamen Grund-  gedankens“?* von ‚menschlichem“ und nicht etwa von ‚personalem“ Leben  die Rede ist. Obwohl der Ausdruck ‚menschliches Leben‘ im Vergleich zur  Rede vom ‚Leben eines Menschen‘ relativ vage und unbestimmt bleibt””, ist  diese Wortwahl keineswegs ein Zufall. Im Gegensatz zum Begriff ‚Person‘,  bei dem es sich um ein philosophisches Kunstwort handelt, das im Laufe der  Geistesgeschichte ganz unterschiedlich verwendet wurde”®, gehört der  Begriff ‚Mensch‘ zu den sogenannten Sortalen. Sortale sind Wörter, die  natürliche Arten (natural kinds) bezeichnen, starr referieren und sich — wıe  22 R. Dworkin, Die Grenzen des Lebens, Hamburg 1994, 98.  23 L, Honnefelder, Status des Embryos: Ethisch-philosophische Aspekte, in: Fortpflanzungs-  medizin in Deutschland, Baden-Baden 2001, 76.  2 Dworkin, 98.  25 So können neben menschlichen Individuen etwa auch die menschlichen Keimzellen unter  diesen Begriff subsumiert werden.  2% Vgl. D. Sturma (Hg.), Person. Philosophiegeschichte - Theoretische Philosophie — Prakti-  sche Philosophie. Paderborn 2001.  221nıcht VO selbst“ versteht, sondern ausgehend VO

jenem Status bestimmen 1St, „den WIr dem Menschen generell zuschrei-
ben 2 Die spezifische Seinsweilse des bereıts geborenen und damıt 7ISCTIEFr

Anschauung zugänglichen Menschen bildet den Ausgangspunkt un:! her-
meneutischen Schlüssel ZUFr Statusbestimmung menschlicher Embryonen.
Darüber hinaus 1st auch ın sprachlicher Hınsıcht bemerkenswert, 1n
Dworkins Formulierung des unls alle verbindenden „gemeinsamen rund-
gedankens“ VO ‚menschlichem‘ und nıcht etwa VO  3 ‚personalem‘ Leben
die ede 1St. Obwohl der Ausdruck ‚menschliches Leben‘ 1mM Vergleich ZuT

ede VO ‚Leben eınes Menschen‘ relatıv VasC un! unbestimmt bleibt“, 1St
diese Wortwahl keineswegs eın Zutall. Im Gegensatz Zu Begriff ‚Person’,
beı dem sıch eın philosophisches Kunstwort handelt, das 1m Laufe der
Geistesgeschichte ganz unterschiedlich verwendet wurde“*®, gehört der
Begriff ‚Mensch‘ den sogenannten Sortalen. Sortale sınd Wörter, die
natürliche Arten (natural kınds) bezeichnen, referieren und sich W1e€e

272 Dworkin, Dıie renzen des Lebenss, Hamburg 1994, 9®%
23 Honnefelder, Status des Embryos: Ethisch-philosophische Aspekte, in: Fortpflanzungs-

medızın 1n Deutschland, Baden-Baden 2001, 76
24 Dworkin, 0®
25 SO können neben menschlichen Individuen eLwa auch die menschlichen Keimzellen

diesen Begriff subsumıiert werden.
26 Vgl Sturmad (Hg.), Person. Philosophiegeschichte Theoretische Philosophie Prakti-

sche Philosophie. Paderborn 2001
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Kripke“ un: Putnam “ gezeıigt haben durch eiıne verborgene
Indexikalıität auszeichnen“*?. Durch diese Indexikalität und die sprachliche
Arbeitsteilung 1st sıchergestellt, da{ß die Frage, worın die wesentlichen
Eigenschaften eıner natürlichen Art bestehen un:! welche Indiıyıduen
dieser Art gehören, nıcht durch eiınen letztlich subjektiven Sprachgebrauch,
sondern auf kontrollierte Weıse durch Rückegriff auf empirische Naturge-

eantwortet wird. Aus diesem Grunde führt auch der Versuch einıger
Denker in der Nachfolge Lockes”®, den Begriff der Person VO dem des
Menschen abzukoppeln un: beide Begriffe auch extensional voneiınander

unterscheiden *, einem prekären Speziesismus ” entkommen,
nıcht 11UT sprachlich, sondern auch der Sache ach 1ın die Irre. Seiner sub-
stanzontologischen Fundierung beraubt, degeneriert der Personbegriff 1er
Z bloßen Eigenschaftswort, das, Je ach indıiyvidueller Vorliebe des Jewel-
ligen Autors, wahlweise die Exıistenz eines kontinujerlichen Selbstbe-
wufltseins S eın aktuelles Überlebensinteresse bzw. die entfaltete Fähigkeit,
zukunftsbezogene Wünsche außern?“, gebunden wird. Die eXtreme Fol-
gelast dieses auf den ersten Blick vielleicht unbedeutend erscheinenden, ver-

meıntlich eın sprachlichen, 1n Wirklichkeit aber auf estimmten ere1gn1S-
ontologischen Voraussetzungen beruhenden, inhaltlich höchst bedeutsa-
INeN Schrittes esteht darin, dafß auf diese Weıse nıcht NUur die Identität des
Menschen ber eiınen längeren Zeiıtraum entweder Z schlechthin 19381518

klärlichen Mysteriıum oder ZUr Ilusion wird”,. sondern W as

27 Vgl Kripke, Name und Notwendigkeit, Frankfurt Maın 981
28 Vgl Putnam, Die Bedeutung VOIl „Bedeutung“, Frankturt anı Maın 1979
29 Vgl Runggaldier, Zeichen und Bezeichnetes. Sprachphilosophische Untersuchungen ZU)

Problem der Referenz, Berlin/New 'ork 1985, bes 2/9—286; SOWIl1e KRapp, Identität, Persistenz
und Substantialıtät. Untersuchungen ZU Verhältnis VO:  - sortalen Termen und Arıstotelischer
Substanz, Freiburg 1mM Breisgau/München 1993

30 Vgl. J. Locke, An concerning human understandıng (ed Nidditch), Oxftford 1975,
Book E chap. 2 9 $$ 2—-10; Book LLL, chap. 6) $$ 1 und Book 1V, chap. 4, f

31 Vgl azu Sıep, Der Begriff der Person als Grundlage der biomedizinıschen Ethik: Zweı
Tradıitionslinien, 1N: Sturma Hg.) Person, Paderborn 2001, 445—458

32 Vgl Sınger, Praktische Ethik, 90—94; SOWIl1e Hoerster, Abtreibung 1m kularen Staat,
Frankturt Maın 1791 5569

33 Vgl Shoemaker, Selt Knowledge anı Se  D Identity, Ithaca 1963; sSOWIı1e Parfıt, €e€AasSOoNs
anı Persons, Oxtord 1984

34 Vgl Tooley, Abtreibung und Kındstötung, 1n: Leıst (Hg.),; Um Leben un! Tod, Frank-
furt Maın 1990, bes 163—1 /OÖ; sSOWIl1e Hoerster, Abtreibung, 73 f, ZuUur Kritik derartiger nsätze
vgl W1gg1Nns, The Oncern Survıve, 1N: Ders., Needs, Values, ruth Essays 1n the Philoso-
phy of Value, Oxtord 1991 (2.Aufl.), 303—311; SOWwı1e ders., The Person as Object of Scıence, 4A5

Subject of Experience, and A Locus of Value, 1N; Peacocke/G. Gillett (CS, Persons and Per-
sonalıty, Oxtord 1987, 56—/4

35 Vgl Runggaldıer: Zur empiristischen Deutung der Identität VO: Person als Kontinuıität,
1N: hPh 63 (1988) 242-251; SOWI1e ders., Personen un: diachrone Identität, 1n PhJ 99 (1992) T7
286

36 Parfıt, der die Einheit der Person 1n eiıne unpersönlıch beschreibbare Abfolge VO: Be-
wußltseinsinhalten auflöst, zieht enn auch gestützt auf eiıne Fülle fiktiver Gedankenexperimente
die radıkale Schlußfolgerung, daß 1n eın und demselben Menschen verschiedenen Personen bzw.
eın und dieselbe Person 1n verschiedenen Menschen ex1istieren könne. Dıie Destruktion des tradı-
tionellen Personbegriffs steht bei Parfıt eindeutig 1mM Jenste der Plausibilitätssteigerung des Un
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och schlimmer 1st auch die „grundlegenden Rechte des Menschen, un
ıhnen das Recht auf Leben, AT Gegenstand des philosophischen Stre1-
tes un: abhängig VO phiılosophischen Positionen“ gemacht werden?.
Nıcht VO ungefähr reden WIr demgegenüber aber VO Menschenrechten
un! nıcht VO  w Personenrechten. Diese Rechte dürfen VO  3 keiner anderen
Eigenschaft als der Artzugehörigkeit eınes Individuums abhängig gemacht
werden. 38 Da strikt zwischen dem Anerkennungsgrund und dem Anerken-
nungsgegenstand unterscheiden 1St, annn VO  = einer willkürlichen
Bevorzugung der eıgenen Gattung 1mM Sınne des Spezies1smus keine ede
se1n. Wır sprechen nıcht deshalb VO der intrinsischen Werthaftigkeit
menschlichen Lebens, weıl WIr 1er mıt Angehörigen einer estimmten
biologischen specıes tun haben, sondern weıl der Mensch als ‚sıttlıches
Subjekt‘ exıstiert, B kraft seiıner Vernunftbegabung die Fähigkeıit besıtzt,
freı un: verantwortlich handeln. Dıiese Subjekthaftigkeit ann aut rund
der leib-seelischen FEinheit des Menschseins 1aber nıcht VO  aD} ıhrem biologi-
schen Substrat werden. 1lle Versuche, diese komplexe Finheit 1n
SYN- oder diachroner Betrachtung entweder rationalıstisch oder naturalı-
stisch aufzusprengen, sind daher zwangsläufig ZuU Scheitern verurteilt.*?

Wenn das katholische Lehramt *® daher 1n Übereinstimmung mMIi1t dem
derzeitigen Kenntnisstand der Entwicklungsbiologie un:! Embryologie“*
litarısmus: vgl Parfıt, 3472 Zur Kritik Parfiıts kontraintuntivem reduktionistischen Ansatz vgl

Wılkes, eal People, Personal Identity ıthout Thought Experiments, Oxtord 1988; Kors-
gaard, Personal Identity and the Unıty of Agency: antıan Response Parfıt, 1N: PPA{tT 18
(1989) 101—132; sSOWwl1e Gıillitzer, Personen, Menschen und ıhre Identität, Stuttgart 2001

37 Rıicken, Ist die Person der der Mensch Zweck sıch selbst?, 1N: Dreyer/K. Fleisch-
hauer Hg.) Natur un!| Person 1mM ethischen Dıisput, Freiburg 1m Breisgau/München 1998, 149

355 Honnefelder hat Recht die Bedeutung dieser Einsicht auch für unsere Verfassung her-
ausgestellt: „Nıcht Rasse, Geschlecht der andere körperliche Merkmale, och Religion, morali-
sches Verdienst der geistige Leistung begründen die Würde, sondern allein das Menschsein.
Deshalb gehört ZU Kern des Menschenrechtsgedankens der Anspruch auf Vorgängigkeit al-
lem posıtıven Recht, un! das bedeutet das Verbot der Einschränkung der Zuschreibung der
Würde. Offensichtlich macht das Proprium des Menschenrechtsgedankens AUsS, das sittliche
Subjektsein (Personprinzıp) unı die Gattungszugehörigkeit (Naturprinzı1p), der ditfferenzierter
ausgedrückt, die auf der Selbstzwecklichkeit des sıttlichen Subjekts gegründete Unabweisbarkeit
der Verbindlichkeit un! die 1M Definitions- bzw. Einschränkungsverbot siıch außernde Unzversa-
lität der Ausdehnung als eiıne unlösliche Einheit betrachten.“ (Der Streit die Person 1n der
Ethik, 1N: Ph]J 100 [1993)] 252)

39 Dıiese Einheit spiegelt sich auf sprachlicher Ebene 1n em Umstand, dafß WIr sOgenannte
‚P(erson)-Prädikate‘ un! ‚M(aterie)-Prädikate‘ VO e1in und demselben Individuum AUSZUSasCH
pflegen. Vgl azu Strawson, Einzelding und logisches Subjekt (Individuals), Stuttgart 1995;
111-149

40 So stellt die ‚Instruktion der Kongregatıon für die Glaubenslehre ber die Achtung VOLr dem
beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung. Antwort auf einıge aktuelle
Fragen‘ VO: 10  I 1987 unmif$verständlich test: „Deshalb ertordert die Frucht der menschlichen
Zeugung VO: erstien Augenblick ihrer Exıstenz d also VO der Bıldung der Zygote A} jene
bedingte Achtung, die I[11A1l dem menschlichen Wesen in seiner leiblichen unı geistıgen Ganzheit
sıttliıch schuldet.“ (Donum vitae, herausgegeben VO: Sekretarıiat der Deutschen Bischofskonfe-
reNZ, 14.)

Vgl Gilbert, Developmental Biology, Sunderland, Mass. 1994 (4 Aufl.); Bodden-
Heidrich/T. Cremer/K. Decker/H. epp/W. Jäger/G. Rager/W. Wıckler, Begınn und Entwick-
lung des Menschen: Biologisch-medizinische Grundlagen und arztlich-klinische Aspekte, 1N:
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davon ausgeht, da{fß Begınn der Exıistenz eines jeden Menschen iıne tOt1-
potente Zelle 1n Gestalt einer Zygote steht, A Bes! hat das nıchts mıiıt einem
firagwürdigen ‚Biologismus‘ oder ‚Naturalısmus‘ tun sondern 1St der
Einsıiıcht 1ın die komplexe Einheit des Menschen als eines anımal rationale
geschuldet, die ıne Grundüberzeugung phılosophischer Anthropologie
darstellt 4: Zumindest überall da; z B als Ergebnıis der Verschmel-
ZUNg VO Fı- un:! Samenzelle ZUur Konstitution eıner entwicklungsfähigen
Zygote mıi1t einem artspezıfischen iındıyiduellen Genom gekommen 1St, ha-
ben WIr mıt Entitäten Cu. die zweıtelstreı als menschliche Embryonen

klassıfizieren sınd Aut rund der Kontinuıtät der Embryonalentwick-
lung, die ZWar verschiedene Schübe un! Komplexitätsniveaus, aber keine
wirklichen Zäsuren kennt“, ware die Identifikation jedes spateren eıt-
punktes mı1ıt dem Lebensanfang willkürlich un: VO partıkulären Interessen
geleitet45 Der Embryo entwickelt sıch nıcht aus einem infrahumanen Ur-

Rager (Hg.), Begınn, Personalıtät und Würde des Menschen, Freiburg 1M Breisgau/München
1998, 15—159; SOWI1e Beıer, Zum Status des menschlichen Embryos ın ÜLtro und ın 2U0 VO
der Implantation, 1N; Fortpflanzungsmedizin Deutschland, Baden-Baden 2001, 52-66, bes 59

47 S50 neuerdings der ' orwurt einıger evangelischer Ethiker (vgl Anselm/]J. Fischer/C. Frey/
Körtner/H. Kress/T. Rendtorff/D. Rössler/C. Schwarke/K. Tanner, Pluralismus als Markenzei-

chen. Eıne Stellungnahme evangelischer Ethiker ZUur Debatte die Embryonenforschung, 1N:
Frankfurter Allgemeine Zeıtung VO 22 8 9 deren gezielter Zwischenruf nıcht 1Ur öku-
enısch schädlich 1St, da sıch grundlos VO'  - der gemeınsamen Linıe der Evangelıschen Kırche
Deutschlands und der Deutschen Bischotskonferenz distanziert (vgl. (semeınsame Erklärung VO:  a
EKD und DBK „Gott 1st eın Freund des Lebens“ VON sondern auch der Sache ach nbe-
gründet erscheınt, weıl elementaren Grundintuitionen widerspricht und letztlich Geftahr
läuft, sıch gewollt der ungewollt 1n vorauseıiılenden Staatsgehorsam ZU Steigbügelhalter einer
‚lıberalen Eugenik‘ machen. Vgl FA Biologismus-Vorwurf auch die Replik VO:  } Schocken-
hoff, Die Ethik des Heılens un! die Menschenwürde, 1: Zeitschrift für medizinıiısche Ethik
(2001) 2411£.

43 Zur antıdualistischen Stoßrichtung neuzeıtliıcher Anthropologie insbesondere phänomeno-
logischer un! hermeneutischer Provenıjenz vgl Scheler, Dıiıe Stellung des Menschen 1m Kos-
INOS, 1928; H. Plessner, Dıie Stuten des Organischen und der Mensch. Einleitung 1n die
philosophische Anthropologie, Berlin 1928; Gehlen, Der Mensch und seıne Stellung 1n der
Welt, 1940; H- Gadamer/P Vogler, Neue Anthropologie, Stuttgart 1972—75; sSOWI1e Bark-
haus/M. Mayer/N. Roughley/D. Thürnau (Hg.), Identität-Leiblichkeit-Normativitä: Neue Ho-
rızonte anthropologischen Denkens, Frankfurt Maın 1996

44 Den derzeıtigen naturwissenschafrtlichen Kenntnisstand tafßt K Engels zutreffend Ww1ıe
folgt ZUsamme': „Biologen sınd sıch grundsätzlich darüber ein1g, dafß sıch die Entwicklung des
werdenden menschlichen Lebens ab der Befruchtung als eın kontinuijerlicher Prozefß hne
Sprünge vollzieht. uch die Auszeichnung bestimmter Entwicklungsstadien autf rund entscheıi-
dender Veränderungen ann ber den graduellen Charakter dieses Prozesses nıcht hınwegtäu-
schen und 1st daher ın diesem Sınne arbıiträ: Der moralısche Status VO: Embryonen und Feten,

45 Dieselbe Getahr einer interessegeleiteten Umdeutung biologischer Fakten besteht EB-
bensende, W as auf den sachlichen Zusammenhang der Statusfrage menschlicher Embryonen mıt
der Euthanasieproblematik verweıst. Vgl azu E- Bormann, Eın natürlicher Tod W as 1st das?
Ethische Überlegungen Zur aktıven Sterbehilfe, 1N: Zeıitschrift für medıizınısche Ethık 48 (2002)
29—28 Der bekannte Umstand, da‘ auch naturwiıssenschaftliche Aussagen och eiınmal der philo-
sophiıschen Interpretation bedürfen, ethischen Orıentierungen kommen, bedeutet
nicht, dafß sıch diese philosophische Deutung aıntach VO  - empirisch gesicherten Daten emanzı1-
pleren könnte. uch dart die VO Ernst Recht betonte Tatsache, dafß die 1mM Blick auf den
Embryo aufbrechende hermeneutische Grundfrage ach der ANSCINCSSCHEI Zugangsweıse Zur
Wirklichkeit „eıne rageFRANZ-JOSEF BORMANN  davon ausgeht, daß am Beginn der Existenz eines jeden Menschen eine toti-  potente Zelle in Gestalt einer Zygote steht, dann hat das nichts mit einem  fragwürdigen ‚Biologismus‘ oder ‚Naturalismus‘ zu tun*, sondern ist der  Einsicht in die komplexe Einheit des Menschen als eines anımal rationale  geschuldet, die eine Grundüberzeugung philosophischer Anthropologie  darstellt *. Zumindest überall da, wo es — z.B. als Ergebnis der Verschmel-  zung von Ei- und Samenzelle - zur Konstitution einer entwicklungsfähigen  Zygote mit einem artspezifischen individuellen Genom gekommen ist, ha-  ben wir es mit Entitäten zu tun, die zweifelsfrei als menschliche Embryonen  zu klassifizieren sind. Auf Grund der Kontinuität der Embryonalentwick-  lung, die zwar verschiedene Schübe und Komplexitätsniveaus, aber keine  wirklichen Zäsuren kennt‘*, wäre die Identifikation jedes späteren Zeit-  punktes mit dem Lebensanfang willkürlich und von partikulären Interessen  geleite  t45  . Der Embryo entwickelt sich nicht aus einem infrahumanen Ur-  G. Rager (Hg.), Beginn, Personalität und Würde des Menschen, Freiburg im Breisgau/München  1998, 15-159; sowie H. M. Beier, Zum Status des menschlichen Embryos in vitro und in vivo vor  der Implantation, in: Fortpflanzungsmedizin in Deutschland, Baden-Baden 2001, 52-66, bes. 59.  * So neuerdings der Vorwurf einiger evangelischer Ethiker (vgl. R. Anselm/J. Fischer/C. Frey/  U. Körtner/H. Kress/T. Rendtorff/D. Rössler/C. Schwarke/K. Tanner, Pluralismus als Markenzei-  chen. Eine Stellungnahme evangelischer Ethiker zur Debatte um die Embryonenforschung, in:  Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23.1.2002, 8), deren gezielter Zwischenruf nicht nur öku-  menisch schädlich ist, da er sich grundlos von der gemeinsamen Linie der Evangelischen Kirche  Deutschlands und der Deutschen Bischofskonferenz distanziert (vgl. Gemeinsame Erklärung von  EKD und DBK „Gott ist ein Freund des Lebens“ von 1989), sondern auch der Sache nach unbe-  gründet erscheint, weil er elementaren Grundintuitionen widerspricht und so letztlich Gefahr  läuft, sich gewollt oder ungewollt in vorauseilenden Staatsgehorsam zum Steigbügelhalter einer  ‚liberalen Eugenik‘ zu machen. Vgl. zum Biologismus-Vorwurf auch die Replik von E. Schocken-  hoff, Die Ethik des Heilens und die Menschenwürde, in: Zeitschrift für medizinische Ethik 47  (2001) 241£.  % Zur antidualistischen Stoßrichtung neuzeitlicher Anthropologie insbesondere phänomeno-  logischer und hermeneutischer Provenienz vgl. M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kos-  mos, 1928; H. Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die  philosophische Anthropologie, Berlin 1928; A. Gehlen, Der Mensch und seine Stellung in der  Welt, 1940; H.-G. Gadamer/P. Vogler, Neue Anthropologie, Stuttgart 1972-75; sowie A. Bark-  haus/M. Mayer/N. Roughley/D. Thürnau (Hg.), Identität-Leiblichkeit-Normativität. Neue Ho-  rizonte anthropologischen Denkens, Frankfurt am Main 1996.  # Den derzeitigen naturwissenschaftlichen Kenntnisstand faßt E.-M. Engels zutreffend wie  folgt zusammen: „Biologen sind sich grundsätzlich darüber einig, daß sich die Entwicklung des  werdenden menschlichen Lebens ab der Befruchtung als ein kontinuierlicher Prozeß ohne  Sprünge vollzieht. Auch die Auszeichnung bestimmter Entwicklungsstadien auf Grund entschei-  dender Veränderungen kann über den graduellen Charakter dieses Prozesses nicht hinwegtäu-  schen und ist daher in diesem Sinne arbiträr“ (Der moralische Status von Embryonen und Feten,  280f.).  % Dieselbe Gefahr einer interessegeleiteten Umdeutung biologischer Fakten besteht am Le-  bensende, was auf den sachlichen Zusammenhang der Statusfrage menschlicher Embryonen mit  der Euthanasieproblematik verweist. Vgl. dazu E-J. Bormann, Ein natürlicher Tod — was ist das?  Ethische Überlegungen zur aktiven Sterbehilfe, in: Zeitschrift für medizinische Ethik 48 (2002)  29-38. Der bekannte Umstand, daß auch naturwissenschaftliche Aussagen noch einmal der philo-  sophischen Interpretation bedürfen, um zu ethischen Orientierungen zu kommen, bedeutet  nicht, daß sich diese philosophische Deutung einfach von empirisch gesicherten Daten emanzi-  pieren könnte. Auch darf die von S. Ernst zu Recht betonte Tatsache, daß die im Blick auf den  Embryo aufbrechende hermeneutische Grundfrage nach der angemessenen Zugangsweise zur  Wirklichkeit „eine Frage ... unserer Kultur und unseres gesamten Welt- und Selbstverständnis-  224unserer Kultur und uUuNseTrCcsS Welt- und Selbstverständnis-
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zustand einem Menschen, sondern entwickelt sıch als Mensch. Dıie
Tatsache, da{fß Anfang dieser Entwicklung insbesondere iın den ersten

Tagen bıs Z117r erstmaligen Expression des embryonalen Genoms eın AU-
erst intensıiver biochemischer embryo-maternaler Dialog steht4 tut dieser
Tatsache ebensoweni1g Abbruch Ww1e€e die Abhängigkeit des Embryos VO  w el-
1IC estimmten Entwicklungsmilieu 4. Zwischen der Zygote un! dem gC-
borenen ınd esteht zudem ber die bloße genetische Identität hinaus iıne
anthropologisch-biographische Identität, dıe selbstverständlich keine phä-
notypısch-morphologische Gleichheit, sondern ıne auch ontologisch
verstehende Selbigkeit meınt. *® Schliefßlich 1st davon auszugehen, da{fß der
Embryo VO Anftfang die keineswegs deterministisch verstehende ak-
t1ve Potenz oder Anlage AI spateren ındıyıdualspezifıschen Verwirkli-
chung jener Fähigkeiten un:! Eıgenschaften besitzt, die für seıne menschlıi-
che AÄArtnatur charakteristisch sind. *” Da der Entwicklungstähigkeit für die
Kennzeichnung eıner Entität als Embryo otfenbar zentralere Bedeutung

ses  kn 1st (Stammzellenforschung unı Embryonenschutz, 1N: St/Z 126 12001 ] 588), nıcht einer
voreiligen Theologisierung tühren, da der kognitiıve Ansatz 1n der normatıven Ethik gefähr-det wiırd.

46 Vgl Nüsslein-Volhard, Wann 1st eın Tier eın Tier, eın Mensch eın Mensch? Eıne wunder-
are Symbiose: Die Befruchtung 1St NUur der halbe Weg ZUr Entwicklung des Individuums, 1N:
Frankturter Allgemeine Zeıtung VO: 2001, a5: SOWI1e Barnea, Embryo-maternal dialo-
SUC; From recognıtion proliferation control, 1: Early Pregnancy (2001) 65f.

4 / Abgesehen davon, da{fß der Mensch in allen Phasen seiner Exıstenz 1n einem intensıven nıcht
1Ur biologischen, sondern auch psychıschen un! sozıalen Austausch mıiıt seıner Umgebung steht
und auf seiner Entwicklung gedeihliche Umweltbedingungen angewlesen SE beruht die Argu-
mentatıon derjenigen, dıe dem extrakorporalen Embryo im allgemeinen un:« den SOgEeENANNLEN
verwaısten der ‚überzähligen‘ Embryonen 1im besonderen deshalb die Schutzwürdigkeit abspre-chen, weıl diese Embryonen außerhalb des Mutterleibes ‚ohnehin dem ode geweiht‘ se1en, autf e1-
Tier offensichtlichen petztzo princıpiuu. Z7Zwar ist unbestreitbar, dafß der Embryo ın ULLro zumiındest
ach derzeitigem Entwicklungsstand der Medıizintechnik außerhalb des mütterlichen Uterus
keine dauerhafte Überlebenschance hat, doch stellt bereıts seıine Exıstenz 1n dieser aus biologi-scher Sıcht außerst gefährdeten Sıtuation das Ergebnis eınes rechtfertigungspflichtigen menschli-
chen Handelns dar, dessen moralısche Legıtimität VO: Anfang davon abhängt, auch die für die
weıtere Entwicklung des Embryos notwendigen Bedingungen schaffen, d.  ‚9 den 1ın ULra 5C-
zZeUgLEN Embryo VLE gegebenen Zeıt 1n den mütterlichen Organısmus ımplantieren. Obwohl
auch mıiıt eıner olchen Implantatıon och keine Überlebensgarantie verbunden 1st, LUL das ihrer
moralıschen Notwendigkeit insotern keinen Abbruch, als CS 1n moralischer Hınsıcht allein arum
geht, die Getahr einer durch menschlıches Handeln verursachten und damıt verantwortenden
Schädigung des Embryos mınımieren.

48 Vgl Schockenhoff, Ethik des Lebens, Maınz 1993, 310{£€.
49 Zum arıstoteliıschen Hıntergrund des klassiıschen Potentialitätsargumentes vgl Met. 7!

1048 A049 15 Die entscheidende Pointe des Begriffs der ‚aktiıven Potenz‘ lıegt Arıstoteles
zufolge gerade darın, da{fß „beı1 allem, W as 1N dem Möglıchen selbst das Prinzıp des Entstehens hat,dasjenige der Möglichkeit 3.Ch (1st), W as 1n Abwesenheit zußerer Hiındernisse durch sıch
selbst Jjenes se1n wird“ (Übers.: Bonıtz) Da Arıstoteles ausdrücklich betont, 1im Blick auf den
männlichen Samen könne in diesem Sınne gerade och nıcht VO' einer olchen ‚aktıven Potenz‘
gesprochen werden, 1st N einigermaßen erstaunlıch, dafß utoren Ww1e€e Knoepffler, Forschungmenschlichen Embryonen, Stuttgart/Leıipzıig 1999, 82, glauben, das Potentialıtätsargument da-
durch aushebeln können, da{ß s1e 65 auch auf menschliche ameten ausdehnen und damit ber-
strapazıeren. Zur Unzulässigkeit eines olchen Vorgehens vgl auch Wolbert, Wann 1st der
Mensch eın Mensch?, In: Moraltheologisches Jahrbuch (1989), 18—33; sSOWwl1e Schockenhoff,Ethik des Lebens, D
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zukommt als ihrem jeweıligen Aufenthaltsort? oder der Art un! Absıcht
ihrer Hervorbringung”', scheint nötıg, insbesondere den SCHAUCH e1lt-
AA der Totipotenz embryonaler Zellen och gCNhaAUCF erforschen®?.
Obwohl 1er gerade 1mM Blick auf verschiedene Manıpulationstechniken des
menschlichen Zellkerns (wıe z B die Plasmaıinjektion) och viele Fragen
often sınd, steht bereıts heute fest, dafß alle Versuche, den entwicklungsfähi-
SCH frühen Embryo entweder mıt rein vegetatıven Erscheinungsformen
menschlichen Lebens (wıe z.B menschlichen Gameten””) oder al mıiıt e1l-
nem verstorbenen Menschen* auf ine Stufe stellen, bereits AaUus biologi-
schen Gründen wenı1g überzeugend erscheinen. Was aber folgt aus dem —-

thropologischen Gedanken der notwendiıgen Einheit menschlichen Lebens
für dıe praktische rage, welchen Respekt WIr menschlichen Embryonen 1n
uLNserem konkreten Handeln schulden? Dazu möchte iıch 1n einem zweıten
Schritt ıne moralısche Intuition eriınnern.

Die moralische Intuition der Selbstzwecklichkeit
menschlichen Lebens

Das moralısche Hauptproblem, VOT das uns die moderne Stammzellfor-
schung mıt ıhrem Verbrauch menschlicher Embryonen tellt, 1St keineswegs
NCU, sondern läuft 1mM wesentlichen aut die bereits 1m Neuen Testament auf-
geworfene rage hınaus, W1€e der bekannte Ratschlag des Cajaphas, 65 se1
„Desser, daß eın einzıger Mensch für das 'olk stirbt Aaus ethischer Per-
spektive beurteilen 1St. Anders gewendet: Ist moralıisch erlaubt, das
Leben eiınes Menschen und se1 CS in Gestalt seiıner frühesten embryonalen

5() In diesem Sınne stellt Beier lakonısch test: „Der Status eines frühen embryonalen Ent-
wicklungsstadıums 1st AaUus medizıinısch-wissenschattlicher Sıcht ın 2U0 iıdentisch mıiıt dem ın M1L-
tro.“ (Zum Status des menschlichen Embryoss, 59) Vgl. auch Schöne-Seifert, Abtreibung Ja
Forschung neın? Hat der Embryo In utero eiınen anderen moralıschen Status als ın uLtro ?7 1N:

Bockenheimer-Lucius (Hg.), Forschung embryonalen Stammzellen, öln 2002, 95—1
Die Kritik SOgeNaNNTLEN ‚therapeutischen Klonen‘ gemeınhın VOTaUSs, da{fß der bei

dieser Technik verbrauchte ‚Embryo‘ schützenswert 1St, obwohl nıcht autf geschlechtliche
Weise EerZeuUgt wurde.

52 Obwohl heute mehrheitlich dıe Meınung vertreten wird, „bereıts 1m 4-Zell-Stadium,
ganz sıcher schliefßlich 1m 8-7Zell-Stadium nıcht mehr alle Blastomeren totıpotent seiın können,
sondern dıe eısten VON iıhnen bereıits weıt differenziert sınd, da{fß S1eE ihre Totipotenz verloren
haben“ Bezter, 55); scheint der Verlust der Totipotenz 1n eiınem Prozefß verlaufen, dessen Eın-
zelheiten och weitgehend unbekannt sind. Vgl Badura-Lotter, Embryonale Stammzellen
naturwissenschaftlicher Sachstand un! ethische Analyse, 1N: E.-M. Engels/G. Badura-Lotter/S.
Schicktanz (Hg.), Neue Perspektiven, 56—95; sSOWIl1e dıes., Ethische Aspekte der Forschung
bryonalen Stammzellen, 1nN: Bockenheimer-Lucius (Hg.), Forschung embryonalen Stamm-
zellen, 9—2|  °

53 Vgl. Knoepffler, 82
54 Vgl [psen, 092 Dıie Fragwürdigkeit, Ja Gewaltsamkeit einer derartigen Analogiebildung

erd sofort deutlich, WEenNnn INan sıch die bekannte Aussage erinnert, mıit der Wiıttgenstein dıe
fundamentale Differenz zwıischen Leben und Tod ZU] Ausdruck bringt. „Unsere Einstellung
ZU Lebenden 1St nıcht die ZU. Toten. He unNnseIre Reaktionen sınd verschieden.“ (Philosophi-
sche Untersuchungen Nr. 284, 1n: Ders., Werkausgabe I Frankfurt Maın 1984, 370.)

55 Joh. 18,14.
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Entwicidungsstadien für die Realisierung estimmter hochrangiger For-
schungsziele, W1€e die Bereitstellung Therapieverfahren für schwerste
Krankheiten, aufzuopfern? Was katholische Lehramt SOWIl1e die ıhr folgende
Moraltheologie haben diese rage SChH der moralischen Unzulässigkeıit
des gewählten Mittels kategorisch verneint ”® un! sıch dafür auf einen
breiten ONsens 1n der moralphilosophischen Tradıtion beruten.

Es Warltr bekanntlich eın Geringerer als Rawls, der schon 1in den 600er
Jahren des 7C) Jahrhunderts die verschiedenen Spielarten des Utilıtarısmus,
deren Spätausläufer uns in der derzeitigen bioethischen Diıskussion wıeder
begegnen, mıiıt der Diagnose fundamentaler Ungerechtigkeit kontrontiert
und damıt iıne nachhaltige Belebung der phılosophiıschen Gerechtigkeits-
diskussion ausgelöst hatte. ° Rawls’ zentraler Vorwurf, das utilıtarıstische
Nützlichkeitsprinzip sel1 eın reines Eiffizienzprinzı1p, das ZUr moralıschen
Lösung VO  e Verteilungskonflikten ungee1gnet sel, weıl eın für Eıinzelper-
OIl vültiges Entscheidungsmodell ıllegıtimerweise auf soz1ıale Gruppen
übertrage”®, die moralısche Relevanz VO  = Personengrenzen ignoriere”” un:!
damıit zwangsläufig ZUr Verletzung grundlegender natürlicher Rechte VO
Einzelmenschen hre6! hat bıs heute nıchts VO  - seiner Aktualıtät verloren.
Einschlägig für Nisere Thematik sınd VOTL allem die Rawlsschen Austührun-
SCH ZU sogenannten ‚Gerechtigkeitssinn 61 in denen die Reichweite
der Gerechtigkeitspflichten, die Beantwortung der rage geht, »”  dd
für Wesen den Schutz der Gerechtigkeit genießen“ 6. War zunächst och
davon AaUSSCHANSCH, da{ß die Exıstenz eınes Gerechtigkeitssinnes ® der Fä-
hıgkeit, die grundlegenden Gerechtigkeitsprinzıpien verstehen und 11WEEI1-

den können, nıcht I1UI die hinreichende, sondern 05 die notwendige
Bedingung dafür 1St, 1ın den Schutzbereich der Gerechtigkeit einzutreten®,

schwächt diese Behauptung spater bewußt ab un! verlangt 1LUF das-
bedingte Mınımum“ 6 das darın besteht, jedes „ Wesen mıt dieser Fähig-
keıt, se1 s$1e bereıits entwickelt oder nıcht,EMBRYONEN  Entwicidungsstadien — für die Realisierung bestimmter hochrangiger For-  schungsziele, wie die Bereitstellung neuer Therapieverfahren für schwerste  Krankheiten, aufzuopfern? Das katholische Lehramt sowie die ihr folgende  Moraltheologie haben diese Frage wegen der moralischen Unzulässigkeit  des gewählten Mittels stets kategorisch verneint”® und sich dafür auf einen  breiten Konsens in der moralphilosophischen Tradition berufen.  Es war bekanntlich kein Geringerer als J. Rawls, der schon in den 60er  Jahren des 20. Jahrhunderts die verschiedenen Spielarten des Utilitarismus,  deren Spätausläufer uns in der derzeitigen bioethischen Diskussion wieder  begegnen, mit der Diagnose fundamentaler Ungerechtigkeit konfrontiert  und damit eine nachhaltige Belebung der philosophischen Gerechtigkeits-  diskussion ausgelöst hatte.” Rawls’ zentraler Vorwurf, das utilitaristische  Nützlichkeitsprinzip sei ein reines Effizienzprinzip, das zur moralischen  Lösung von Verteilungskonflikten ungeeignet sei, weil es ein für Einzelper-  sonen gültiges Entscheidungsmodell illegitimerweise auf soziale Gruppen  übertrage*®, die moralische Relevanz von Personengrenzen ignoriere® und  damit zwangsläufig zur Verletzung grundlegender natürlicher Rechte von  Einzelmenschen führe“, hat bis heute nichts von seiner Aktualität verloren.  Einschlägig für unsere Thematik sind vor allem die Rawlsschen Ausführun-  gen zum sogenannten ‚Gerechtigkeitssinn‘*, in denen es um die Reichweite  der Gerechtigkeitspflichten, d.h. um die Beantwortung der Frage geht, „was  für Wesen den Schutz der Gerechtigkeit genießen“ ®, War er zunächst noch  davon ausgegangen, daß die Existenz eines Gerechtigkeitssinnes i.S. der Fä-  higkeit, die grundlegenden Gerechtigkeitsprinzipien verstehen und anwen-  den zu können, nicht nur die hinreichende, sondern sogar die notwendige  Bedingung dafür ist, in den Schutzbereich der Gerechtigkeit einzutreten®,  so schwächt er diese Behauptung später bewußt ab und verlangt „nur das un-  bedingte Minimum“ *, das darin besteht, daß jedes „Wesen mit dieser Fähig-  keit, sei sie bereits entwickelt oder nicht, ... den vollen Schutz der Gerech-  tigkeitsgrundsätze genießen“ muß . Obwohl Rawls hier primär den bereits  5 Vgl. Vat. II: GS 27; Katechismus der Katholischen Kirche: Nr. 2268 und 320; Enzyklika  Evangelium vitae, Nr. 57 und 77; vgl. dazu E. Schockenhoff, Naturrecht und Menschenwürde,  210-218; sowie W. Wolbert, Du sollst nicht töten. Systematische Überlegungen zum Tötungsver-  bot, Freiburg im Breisgau 2000.  ” Vgl. J. Rawls, Gerechtigkeit als Fairneß, in: O. Höffe (Hg.), John Rawls — Gerechtigkeit als  Fairneß, Freiburg im Breisgau 1977, 34-83, bes. 72£.; sowie J. Rawls, Eine Theorie der Gerechtig-  keit, Frankfurt am Main 1990 (5.Aufl.), bes. Kap. I, Abschnitt 5.  5 J. Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, 45.  ° Rawls stellt programmatisch fest: „Der Utilitarismus nimmt die Verschiedenheit der einzel-  nen Menschen nicht ernst“ (ebd.).  ® Vgl. J. Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, 549.  % Vgl. J. Rawls, Der Gerechtigkeitssinn, in: O. Höffe (Hg.), Gerechtigkeit als Fairneß, Frei-  burg im Breisgau 1977, 125-164; sowie ders., Eine Theorie der Gerechtigkeit, Teil III, Kap. 8.  %® J. Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, 548.  ® Vgl. J. Rawls: Der Gerechtigkeitssinn, 159.  % J. Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, 549.  $ Ebd: 553:  227den vollen Schutz der Gerech-
tigkeitsgrundsätze genießen“ mMu6 Obwohl Rawls 1er prımäar den bereits

56 Vgl Vat. IL G5 Z Katechismus der Katholischen Kıiırche: Nr. 2268 und 320; EnzyklıkaEvangelium vitae, Nr. 5/ und 7 9 vgl azu Schockenhoff, Naturrecht und Menschenwürde,
210-218; sSOWIl1e Wolbert, Du sollst nıcht toten. Systematische Überlegungen ZU!]! Tötungsver-bot, Freiburg 1m Breisgau 2000

57 Vgl Rawls, Gerechtigkeit als Fairne(fß, 1N: O, (Hg.), John Rawls Gerechtigkeit als
Fairnefß, Freiburg 1m Breisgau 19775 34—83, bes. /2 f) sowıe J. Rawls, Eıne Theorie der Gerechtig-keıt, Franktfurt Maın 1990 (5.Aufl.), bes Kap I’ Abschnitt

58 Rawls, Eıne Theorie der Gerechtigkeit, 45
59 Rawıls stellt programmatisch fest: „Der Utilıtarısmus nımmt die Verschiedenheit der einzel-

1CN Menschen nıcht ernst“
60 Vgl Rawls, Eıne Theorie der Gerechtigkeit, 549

Vgl Rawls, Der Gerechtigkeitssinn, 1ın: 0 (Hg.), Gerechtigkeit als Faıirnefß, Freıi-
burg 1mM Breisgau IDA 1251 64; SOWI1e ders., Eıne Theorie der Gerechtigkeit, 'eıl IIL, Kap62 Rawls, Eıne Theorie der Gerechtigkeit, 548

63 Vgl Rawıls: Der Gerechtigkeitssinn, 159
Rawıls. FEıne Theorie der Gerechtigkeit, 549

65 Ebd. 553
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geborenen, eLtwa VO rassıstischer Diskriminierung bedrohten Menschen 1m
Bliıck hat?® auf Kınder, Kranke oder Behinderte NUur beiläufig und auf Em-
bryonen überhaupt nıcht ausdrücklich sprechen kommt®, lıegt Z7wWel-
tellos in der Konsequenz se1ines unübersehbaren Bemühens, möglıchst allen
menschlichen Wesen unabhängıg VO Verwirklichungsgrad ıhres Gerech-
tigkeitssınnes das „Recht auf gleiche Gerechtigkeit“ ° einzuräumen, auch
den menschlichen Embryo 1in den Kreıs derer aufzunehmen, denen 11-

c 69ber WIr Zur Beachtung „Strenge Gerechtigkeıit verpflichtet sınd 7
(sanz ausdrücklich hat Kant, dessen Denken die wichtigste Inspiratı-

onsquelle des Rawlsschen Ansatzes bildet, diese Konsequenz BCeEZOPCN. Für
Kant exIistiert „der Mensch, und überhaupt jedes vernünftige Wesen, als
Zweck sıch selbst, nıcht blo{(ß als Miıttel Au belıebigen Gebrauche für
diesen oder jenen Willen“ /1 rund dieser Selbstzwecklichkeit 1st die Ver-
nunftbegabung, kraft deren der Mensch richtigem Handeln befähigt 1St
un als sıttlıches Subjekt exıstlert. Es 1st letztlich der unbedingte VWert des
‚guten‘ un das heifßt für Kant des ‚autonomen‘ Wıllens, der dıe besondere
„Würde“ des Menschen begründet. ”“ uch da; Kant 1im Blick auf die
menschliche Vernunttnatur den Begriff der ‚Person’ verwendet, geschieht
das nıcht in der Absicht, eiınen Gegensatz zwischen den Ausdrücken
‚Mensch‘ un! ‚Person‘ konstrujeren. Beide Begriffe weısen vielmehr die-
selbe Extension auf. 73 Irotz iıhres latenten Dualismus hält die kantıiısche An-
thropologıe der elementaren Einheit des Menschseins test. er ‚homo
phaenomenon‘ un! der ‚homo noumenoOn‘ stellen Z7wel verschiedene, einan-
der ergänzende Betrachtungsweisen eın un:! desselben Menschen dar, die
nıcht auseinandergerissen oder gegeneinander ausgespielt werden dürfen.‘*
Deshalb 1St NUur konsequent, WenNnn Kant in der berühmten zweıten For-
mel des kategorischen Imperatıvs die „Menschheıt“ ZUuU Anknüpfungs-
punkt der Selbstzwecklichkeit macht. ”” Entscheidend für NseIrec Fragestel-
lung 1St M11U1, da{f diese Selbstzwecklichkeit dem Menschen schon VO

66 Vgl eb 549
6/ Vgl eb 553
68 Ebd 548
69 Ebd 556
70 Hınter Rawls’ ausdrücklichem Hınweıs, nıcht der aktuelle Besıtz, sondern die bloße Fähig-

eıt ZU) Gerechtigkeitssinn se1 unabhängig VO: ihrem Entfaltungs- der Reitegrad hınreichend
tür die Verpflichtung ZuUur strikten Gerechtigkeit, aßt sıch unschwer das klassısche Potentialıtäts-

erkennen.
Kant, GMS, 64—65

/ In diesem Sınne stellt Kant test: „Autonomıie 1St also der rund der Würde der menschlichen
und jeder vernünftigen Natur“ (GMS, 793

/3 Vgl Ricken, Ist die Person der der Mensch Zweck sıch selbst?, 152
74 Vgl azu Rıcken, Homo und OMO phaenomenon, 1 o (Hg.), rund-

legung ZUT Metaphysik der Sıtten. Eın kooperativer Kommentar, Franktfurt Maın 2000
(3.Aufl.), 234—252

75 Dıie Formel lautet: „Handle S dafß du die Menschheıt, sowohl 1n deiner Person, als 1n der
Person eines jedes anderen, jederzeit zugleich als Zweck, nıemals bloß als Mittel brauchest“
(GMS, 67).
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allerersten Begınn seıner biologischen Exıstenz zukommt. Ausdrücklich
stellt Kant in dem berühmten, dem Elternrecht gewidmeten seiner Me-
taphysik der Sıtten test:

Denn da das Erzeugte eıne Person 1st, 1st 1ne 1n praktischer Hınsıcht ganz
richtige un:' auch notwendıge Idee, den Akt der Zeugung als eiınen solchen AUZUSC-

hen, wodurch WI1Ir eiıne Person hne iıhre Einwilligung auf die Welt DESELZT, und eıgen-
mächtig 1n S1e herüber gebracht haben: für welche Tat auf den Eltern 1U uch eine
Verbindlichkeit aftet, s1e, 1e] in ıhren Krätten 1St, mMi1t diesem ıhrem Zustande
rieden machen. Sıe können ihr ınd nıcht gleichsam als ıhr Gemächsel enn eın
olches kann keın mıiıt Freiheit begabtes Wesen se1n) un: als iıhr Eıgentum Zzerstoren
der auch 1Ur dem Zufall überlassen, weıl ıhm nıcht blofß eın Weltwesen, SOI1l-
ern auch ein Weltbürger in einem Zustand herüber9der ıhnen 1U  ; uch nach
Rechtsbegriffen nıcht gleichgültig seın annn
Dıie Vorstellung, dafß A dem Akt der Zeugung auf seıten der FEltern „eıne

6 FPflicht der Erhaltung un Versorgung auf seıten des Kındes
aber ein „Recht auf Versorgung durch die Eltern“ 78 tolgt, 1St keine Erhfin-
dung Kants, sondern eın Gemeinplatz der abendländischen Naturrechtstra-
dition, der sıch 1n ganz ähnlicher Weıise auch be1 Thomas VO Aquın findet6

Es stellt sıch jedoch die rage, WwW1€e weıt die AaUus dem Zeugungsgeschehen
resultierenden moralıschen Rechte un: Pflichten der Betroffenen In CON-

CreLo reichen. Stellen die Modelle des SoOgenannten ‚absoluten Lebensschut-
Zes auf der einen un:! des so genannten ‚gradualistischen Lebensschutzes‘
aut der anderen Seite 1er wirklich die einzıgen Alternatiıven dar? Dıiese
rage 1st ernsStier nehmen, als beide Denkmodelle intultıv wen1g
plausıbel erscheinen. ® ıne überzeugende Antwort hat sıch m. E nbe-
dıngt Vorrang der negatıven Rechtspflichten VOT den posıtıven Tugend-
pflichten orjıentieren, welchem innerhalb der tradıtionellen medizinı1-
schen Fthik der Primat der ‚Schadensvermeidung‘ (nıl OCETE; principle of
nonmaleficence) VOT dem Prinzıp der ‚Wohltätigkeirt‘ (princıiple of benefi-
cence) entspricht. ” Unbestreitbar scheint mMIr, da{fß sıch aus der Selbst-
zwecklichkeit des Menschen unabhängıg VO seinem jeweiligen biologi-
schen Reite- oder Entwicklungsstadium eın unbedingtes Verbot der
Totalınstrumentalisierung ableiten läßt, das jede Tötung oder schwere kör-
perliche Schädigung Zzugunsten Dritter strikt ausschließt. ** In bezug auf

76 Kant, MS, 3A4 112141453
77 Kant, M5, (B
78 Ebd
/9 Vgl z.B. InSent 33 D ad InSent 33 1’37 und InSent Y 133’
80 Während das ‚absolute Schutzkonzept‘ auf einer fragwürdigen Verabsolutierung des partı-

kularen Eınzelgutes der physiıschen Exıstenz beruht (vgl azu E- Bormann, Töten der Ster-
benlassen? Zur bleibenden Bedeutung der Aktiıv-Passıvy-Unterscheidung in der Euthanasıedis-
kussion, 1: hPh 76 12001] 69{.), scheint der ‚gradualistische Ansatz‘ keinen wırksamen
Lebensschutz bieten können.

Vgl Beauchamp/]J. Childress, Principles ot Biomedical Ethics, Oxtord 2001 (5.Aufl.),
pPart {L, chap.

82 Eıne solche unbedingt vermeıiıdende Schädigung lıegt natürlich auch ann VOI, WwWenn e1-
NC} ın uıLtro EerzeugtenN Embryo die Implantierung 1ın den mütterlichen UOrganısmus vorenthalten
wırd
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diese aus der Selbstzwecklichkeıit resultierenden kategorischen Unterlas-
sungspflichten darf CS keine Ungleichbehandlung VO ungeborenen und gC-
borenen Menschen geben. Eın posıtıves Recht auf Heilung durch Instru-
mentalısıeruung Drıtter 1St nıcht begründen. Dıie elementaren negatıven
Rechte auf Nichtschädigung entziehen sıch jeder Abwägung. 83 Weil das e
ben als das ftundamentalste aller CGüter die notwendıge Voraussetzung für
den Gebrauch aller anderen Rechte un! (suter darstellt, mu{ dem Zugriff
Drıitter dauerhaft un! wırksam leiben. Davon unterscheiden
1St jedoch die rage, welche posıtıven Hiılfspflichten WIr gegenüber anderen
Menschen haben Da Art und Umfang der jeweıils gebotenen Hılfe dem Zl
stand des Hılfeempfängers ANSCINCSSCH se1n mussen, ware jer auch die
biologische Entwicklungsstufe eınes Menschen berechtigterweise be-
rücksichtigen un eın weıter Spielraum nötıger Abwägungen anzuerken-
1I1CIH

Genau dieser Stelle lıegt der Ansatzpunkt der 1er SORC-
annten dıfferenzierten Identitätsthese, die eıne strikte Gleichbehandlung
VO  - Embryonen un! geborenen Menschen auf den Bereich der negatıven
Abwehrrechte bzw. Unterlassungspflichten beschränkt, hinsıchtlich des
Rechts auf posıtıve Hilfeleistungen aber gleichwohl mıiıt entwicklungsbe-
dingten Unterschieden zwıschen Embryonen und geborenen Menschen
rechnet. Demgegenüber leiden die beiden tatsächlichen Extremposıtionen
der Statusdiskussion, nämlıch die undifferenzierte Identitätsthese auftf der e1-
1IC  . un! das 50 gradualıstische Schutzkonzept auf der anderen Seıte,
daran, da{fß sS1e 1mM vielschichtigen Begriff des ‚Lebensschutzes‘ die negatıve
Abwehrkomponente nıcht hinreichend VO der posıtıven Unterstützungs-
oder Hiılfskomponente unterscheiden. Wäiährend die undıtfterenzierte Iden-
titätsthese ZW ar Recht der Notwendigkeit unterschiedsloser Gleich-
behandlung 1m Bereich der negatıven Abwehrrechte bzw. der Unterlas-
sungspflichten testhält, daraus aber ırrtümlicherweise die Schlufßsfolgerung

853 Völlig monstrose Züge nımmt der Mifßbrauch des Abwägungsbegriff Ort A} ber Per-
ONCNSTENZECN hınweg CGüter Banz unterschiedlicher Ranghöhe, Ww1e z B das Leben des Embryos
und die Forschungsfreiheit des Wissenschaftlers, gegeneinander ‚abgewogen‘ werden.

84 Daher 1st auch eıne Tötung sogenannter ‚überzähliger‘ Embryonen Zur Gewinnung
bryonaler Stammzellinien moralisch nıcht rechtfertigen, w1e s1€e als ‚Kompromifßlösung‘ Zur

Verhinderung ansonsten betürchteter gezielter Embryonenzüchtung Forschungszwecken BO-
legentliıch propagıert Wll'd (vgl. Honnefelder, Ethische Aspekte der Forschung menschlichen
Stammzellen, 1: Bonner Universitätsblätter 2001, 349 uch die Analogie ZUTr ‚Organspende‘
greift 1er nıcht, da keine freie Entscheidung auf seıten des Spenders vorliegt Uun!| ohnehin 1Ur die
ethisch höchst problematische Lebendspende mıiıt siıcherer Todesfolge 1n Betracht ame. W)as da-
VO) unterscheidende altruistische Selbstopfer stellt aber aus verständlichen Gründen beson-
ers strenge Anforderungen gerade die Freiwilligkeit der Handlung.

85 Wıe Rıcken zutreffend gezeıigt hat, legt sıch dieser Gedanke auch durch das klassısche Po-
tentialıtätsargument ahe: „Das Potentialitätsargument bestreıtet nıcht, da{fß CS durch naturgege-
ene Einschnitte markierte moralisch relevante Stufen der Potentialıtät g1bt.FRANZ-JOSEF BORMANN  diese aus der Selbstzwecklichkeit resultierenden kategorischen Unterlas-  sungspflichten darf es keine Ungleichbehandlung von ungeborenen und ge-  borenen Menschen geben. Ein positives Recht auf Heilung durch Instru-  mentalisieruung Dritter ist nicht zu begründen. Die elementaren negativen  Rechte auf Nichtschädigung entziehen sich jeder Abwägung. ® Weil das Le-  ben als das fundamentalste aller Güter die notwendige Voraussetzung für  den Gebrauch aller anderen Rechte und Güter darstellt, muß es dem Zugriff  Dritter dauerhaft und wirksam entzogen bleiben.** Davon zu unterscheiden  ist jedoch die Frage, welche positiven Hilfspflichten wir gegenüber anderen  Menschen haben. Da Art und Umfang der jeweils gebotenen Hilfe dem Zu-  stand des Hilfeempfängers angemessen sein müssen, wäre hier u.a. auch die  biologische Entwicklungsstufe eines Menschen berechtigterweise zu be-  rücksichtigen und ein weiter Spielraum nötiger Abwägungen anzuerken-  nen  .85  Genau an dieser Stelle liegt der Ansatzpunkt der hier vertretenen soge-  nannten differenzierten Identitätsthese, die eine strikte Gleichbehandlung  von Embryonen und geborenen Menschen auf den Bereich der negativen  Abwehrrechte bzw. Unterlassungspflichten beschränkt, hinsichtlich des  Rechts auf positive Hilfeleistungen aber gleichwohl mit entwicklungsbe-  dingten Unterschieden zwischen Embryonen und geborenen Menschen  rechnet. Demgegenüber leiden die beiden tatsächlichen Extrempositionen  der Statusdiskussion, nämlich die undifferenzierte Identitätsthese auf der ei-  nen und das sog. gradualistische Schutzkonzept auf der anderen Seite,  daran, daß sie im vielschichtigen Begriff des ‚Lebensschutzes‘ die negative  Abwehrkomponente nicht hinreichend von der positiven Unterstützungs-  oder Hilfskomponente unterscheiden. Während die undifferenzierte Iden-  titätsthese zwar zu Recht an der Notwendigkeit unterschiedsloser Gleich-  behandlung im Bereich der negativen Abwehrrechte bzw. der Unterlas-  sungspflichten festhält, daraus aber irrtümlicherweise die Schlußfolgerung  ® Völlig monströse Züge nimmt der Mißbrauch des Abwägungsbegriff dort an, wo über Per-  sonengrenzen hinweg Güter ganz unterschiedlicher Ranghöhe, wie z.B. das Leben des Embryos  und die Forschungsfreiheit des Wissenschaftlers, gegeneinander ‚abgewogen‘ werden.  % Daher ist auch eine Tötung sogenannter ‚überzähliger‘ Embryonen zur Gewinnung em-  bryonaler Stammzellinien moralisch nicht zu rechtfertigen, wie sie als ‚Kompromißlösung‘ zur  Verhinderung ansonsten befürchteter gezielter Embryonenzüchtung zu Forschungszwecken ge-  legentlich propagiert wird (vgl. L. Honnefelder, Ethische Aspekte der Forschung an menschlichen  Stammzellen, in: Bonner Universitätsblätter 2001, 31.) Auch die Analogie zur ‚Organspende‘  greift hier nicht, da keine freie Entscheidung auf seiten des Spenders vorliegt und ohnehin nur die  ethisch höchst problematische Lebendspende mit sicherer Todesfolge in Betracht käme. Das da-  von zu unterscheidende altruistische Selbstopfer stellt aber aus verständlichen Gründen beson-  ders strenge Anforderungen gerade an die Freiwilligkeit der Handlung.  5 Wie E Ricken zutreffend gezeigt hat, legt sich dieser Gedanke auch durch das klassische Po-  tentialitätsargument nahe: „Das Potentialitätsargument bestreitet nicht, daß es durch naturgege-  bene Einschnitte markierte moralisch relevante Stufen der Potentialität gibt. ... Es bestreitet  ebensowenig, daß auch unter dem Gesichtspunkt des Wertes der Verwirklichung der Vorrang vor  der Potentialität zukommt und daß, wo Rechte miteinander in Konflikt kommen oder die Mög-  lichkeiten, Hilfe zu leisten, begrenzt sind, das Stadium der Entwicklung ein moralisch relevanter  Gesichtspunkt sein kann“ (Ist die Person oder der Mensch Zweck an sich selbst?, 167).  230Es bestreitet
ebensoweni1g, auch dem Gesichtspunkt des Wertes der Verwirklichung der Vorrang VOTI
der Potentiaalıität zukommt un! dafß, Rechte miteinander 1n Konflikt kommen der die MOög-
lıchkeıten, Hıltfe leisten, begrenzt sınd, das Stadıum der Entwicklung eın moralısch relevanter
Gesichtspunkt se1n annn Ist dıe Person der der Mensch Zweck sıch selbst?, 167).
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zıeht, iıne Differenzierung se1l auch 1M Bereich der posıtıyen Hilfspflichten
unzulässıg, begeht das gradualıstische Gegenmodell den umgekehr-
ten Fehler. Die berechtigte Diıfferenzierung hinsichtlich des adiuvatorischen
Schutzaspekts wiırd 1er ıllegitiımerweise auch auf den Bereich der negatıven
Abwehrrechte übertragen mıiıt dem Ergebnıis, dafß Embryonen Nnu  — och in
den Genuß eınes ‚Schutzes‘ kommen, der diese Bezeichnung auf rund se1-
LICT völligen Sinnentleerung nıcht mehr verdient. ®® Beiden Extremen ent-

geht mMan 1UL, WE InNnan 1n Übereinstimmung mıiıt der moralphilosophi-
schen Tradition einem deontologischen Abwägungsverbot der
elementaren Abwehrrechte menschlicher Individuen testhält und zugleich
eiıne ditfterenzierte sıtuationsgerechte Gestaltung der posıtıven Hılteleistun-
gCH annımmt.

Konkrete Schlufsfolgerungen
Aus der elementaren Einsicht in die Einheit und Selbstzwecklichkeit

menschlichen Lebens sind aus moraltheologischer Sıcht die tolgenden Kon-
SCQUENZEN zıiehen:

Die katholische Moraltheologie 1st weder torschungs- och wI1ssen-
schaftsteindlich. Sıe unterstutzt vorbehaltlos die Zielsetzung auch der G7
genwärtigen Stammzellforschung, durch Bereıitstellung Therapıen das
Leiden unzähliger schwerstkranker Menschen möglıchst effi1zient lin-
dern. Sıe besteht gleichwohl darauf, dafß dieses höchst respektable Ziel mıiı1t
moralısch legıtımen Miıtteln erreicht werden mu{

Leitend für jegliche Art der Forschung Menschen sollte dle Eın-
sıcht in die intrinsische Werthaftigkeit menschlichen Lebens se1n, das VO

ersten Augenblick seiner FExıstenz dem willkürlichen Zugriff Dritter ent-

OSCH bleiben mu{fß un! nıcht A blofßen biologischen Verbrauchsmaterial
degradiert werden darf.

Dıie ftremdnützıge verbrauchende Embryonenforschung könnte selbst
dann, wenn ıhr therapeutisches Potential wenıger utopische Züge truge,
eın moralisch legitimes Mittel se1n, weıl die gezielte Herstellung un:! S3-

86 / war 1St Maıo darın zuzustımmen, da{fß „dıe Manıtestation VO: Respekt selbst das Töten
des Embryos nıcht grundsätzlich aus(schliefßt)“ (Welchen Respekt schulden Wır dem Embryo?,
161), dem Embryo 1n der Weise entgegengebracht werden kann, „dass WIr seinen Tod 11UT
1n den Notsıtuationen hinnehmen, die durch einen graviıerenden Konflikt gekennzeichnet sind“
(el doch ann diese ‚Notsıtuation‘ bzw. der dıe Tötung moralisch legıtiımıerende ‚gravierendeKonflikt‘ in moraltheologischer Perspektive 1n nıchts anderem als einer CS gefaßten uıtalen Kon-
fliktsituation bestehen, 1n der das Leben des einen 1m kausalen Sınne durch das Leben de: anderen
direkt bedroht 1St. Dafiß Maıo den Begriff der Konfliktsituation dagegen 1e] weıter taft, verrat se1n
Plädoyer tür die Tötung SOg ‚überzähliger‘ Embryonen, hinsichtlich deren s.E „eıne Güterabwä-
Sung zwıschen Verwerten und Forschen anstünde“ Zur rage des geschuldeten Respektsvgl auch Callahan, Human embryo research: Respecting what destroy?, 1n Hastıngs Cen-
ter eport (2001) 4 Aut das Gefahrenpotential eıner olchen Pseudoliberalität hat unlängstRecht auch J. Habermas, Dıiıe Zukuntft der menschlichen Natur. Auft dem Wege einer lıberalen
Eugenik?, Frankturt Maın 2001, hingewiesen.
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tung menschlicher Embryonen ZUr Verbesserung der Heilungschancen
Drıitter ıne Totalınstrumentalisierung diıeser Embryonen darstellt, die MIt
der Achtung der Würde menschlichen Lebens schlechthin unvereinbar 1St.

[)as weıte Gebiet der Stammzellforschung darf nıcht auf die ethisch
problematische Forschung mi1t embryonalen Stammzellınıen, für deren
Herstellung menschliche Embryonen getotet werden mussen, reduziıert
werden. Es o1bt eıne Vielzahl VO ethisch unproblematischen Formen der
Stammzellforschung (wıe z.B die Forschung Tiermodell, Stammzel-
len A4AUS Nabelschnurblut, adulten Stammzellen und mı1t Einschränkun-
gCH Stammzellen, die Aus primordialen KeimzellenWwerden),
deren Potential och längst nıcht ausgeschöpft ist; dafß VO einer Alterna-
tıvelosiıgkeit der Forschung humanen embryonalen Stammzellen keine
Rede se1n ann.

Es 1st eın Gebot der praktıschen Vernuntt, dem moralisch unbedenkli-
chen Miıttel den Vorzug VOT dem moralıisch bedenklichen Miıttel geben.
Dies oilt mehr, als die bıslang eingesetzten inanzıellen Miıttel ZuUur

Nutzung der 1in moralischer Hınsıcht unproblematischen Formen der
Stammzellforschung och völlig unzulänglich sınd un: daher ıne abschlie-
Sende Einschätzung ıhrer tatsächlichen therapeutischen Chancen och gar
nıcht zuläfßt.

Die Entscheidung des Deutschen Bundestages VO 01 Z002: die
Fintuhr embryonaler Stammzellinı:en aus dem Ausland gewıssen
Auflagen genehmigen, 1st daher AUS$ der Sıcht der katholischen Moral-
theologie bedauern. Sıe stellt eın Sıgnal dar, das sowohl moralı-
scher als auch forschungspolitischer un! gesellschaftlicher Rücksicht INSO-
fern 1n die alsche Rıchtung weıst, als S1e eiıner weıteren Aushöhlung des
ohnehin schon prekären Schutzes der Frühphasen menschlichen Lebens
führen wird. Bereıts heute 1st absehbar, dafß sıch die jetzt beschlossenen
Beschränkungen (wıe z B die Stichtagsregelung) auf Dauer aum werden
aufrechterhalten lassen, da die Qualität der Stammzellinien ber ıne län-
SCIC Generationenfolge abnımmt. Daher 1Sst befürchten, da{fß der Import
embryonaler Stammzellinien mittelfristig den Eınstieg 1n die verbrauchende
Embryonenforschung auch iın unserem Lande ach sıch ziehen wırd.
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